
Ihre Vorteile im Überblick:

•	 Beleg-Archivierung:	zentral,	deutlich	einfacher	und	vollständig
•	 	Unternehmensüberblick:	tagaktuell,	ortsunabhängig	und	jederzeit	mit	zahl	reichen	

Auswertungsmöglichkeiten	für	unternehmerische	Entscheidungen
•	 Rechnung:	Rechnungen	erstellen,	Rechnungen	signieren,	Signaturen	versenden
•	 	Mahnverfahren:	 Fälligkeiten	 überwachen	 und	 Mahnungen	 viel	 einfacher		

erstellen	 	

Die	 Zusammenarbeit	 in	 der	 Buchführung	 zwischen	 Ihrem	Unternehmen	 und	 uns	
erfolgt	allein	auf	Basis	digitaler	Prozesse.	

Ihr	Feedback	von	uns	ist	eine	Buchhaltung,	die	Ihren	Ansprüchen	entspricht,	termin-
gerecht,	vollständig,	verlässlich	und	betriebswirtschaftlich	begleitet.
Gerne	kommen	wir	zu	einem	unverbindlichen	Gespräch	zu	 Ihnen.	Wir	 freuen	uns	
auf	Ihre	Anfrage.

Besuchen Sie unser Online-Video zum Thema „Buchführung DIREKT“ unter 
www.clostermann-jasper.de
Besuchen Sie auch unsere kostenlosen Online-Seminare: 
•		Haftungsminimierung	für	den	Unternehmer
•		Verbesserung	der	Ratingkennzahlen
Wir informieren Sie gerne.
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Esplanade 41  ·  20354 Hamburg  ·  Tel. 040/530 29 65 0

Nutzen	Sie	unsere	Erfahrungen,	modernisieren	und	beschleunigen	Sie	Ihre	Prozesse	im	Rechnungswesen		
durch	Einsatz	von	„Buchführung	Direkt“.

Buchführung DIREKT 
Schnell – Aktuell – Kostengünstig – Automatisiert
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Ökosteueränderungen

Die Bundesregierung hat sich auf folgende 
Ausgestaltung der Ökosteuer geeinigt, die 
im Haushaltsbegleitgesetz 2011 geregelt ist: 
Der Sockelbetrag wird von jetzt 512,50 Euro 
auf 1 000 Euro angehoben (geplant waren 
2 500 Euro), die ermäßigten Steuersätze 
werden von jetzt 60 auf 75 Prozent ange­
hoben (geplant waren 80 Prozent), der Spit­
zenausgleich wird von jetzt 95 auf 90 Pro­
zent gesenkt (geplant waren zuletzt 73 
Prozent). Informationen zur Ökosteuer so­
wie ein aktualisiertes Ökosteuer-Berech­
nungsmodul der IHK Detmold unter www.
hk24.de, Dokument-Nr. 83522

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Zweifelsfragen zur bilanzsteuerlichen Be­
handlung der geringwertigen Wirtschafts­
güter und zur Bildung von Sammelposten 
klärt das Bundesfinanzministerium (BMF) 
mit Schreiben vom 30. September 2010. Da­
nach besteht ein grundsätzliches Wahlrecht 
für alle Wirtschaftsgüter bis 410 Euro, die 
Investitionskosten sofort als Betriebsausga­
be abzuziehen oder sie in einem Sammel­
posten für Wirtschaftsgüter über 150 Euro 
bis 1 000 Euro über fünf Jahre verteilt  
gewinnmindernd zu berücksichtigen. Das 
BMF-Schreiben unter www.hk24.de, Doku­
ment-Nr. 77317

Bemessungsgrundlage für die  
Absetzung für Abnutzung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
mit Schreiben vom 27. Oktober 2010 Stel­
lung genommen zu Fragen, wie für Wirt­
schaftsgüter, die zuvor im Privatvermögen 
zur Einkunftserzielung genutzt wurden und 
anschließend ins Betriebsvermögen einge­
legt werden, die Bemessungsgrundlage für 
die Absetzung für Abnutzung zu ermitteln 
ist. Damit hat das BMF auf zwei Urteile des 
Bundesfinanzhofes aus 2009 reagiert. Infor­
mationen unter www.hk24.de, Dokument-
Nr. 43370

Umsatzsteuerbefreiung  
für Postleistungen

Mit Schreiben vom 21. Oktober 2010 hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) Stellung 
genommen zur Umsatzsteuerbefreiung von 
Post-Universaldienstleistungen. Das BMF-
Schreiben unter www.hk24.de, Dokument-
Nr. 84123

Ambulante Reha  
umsatzsteuerbefreit

Das Bundesfinanzministerium (BMF) erwei­
tert mit Schreiben vom 26. Oktober 2010 die 
Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen am­

bulanter Rehabilitationseinrichtungen. Das 
Schreiben, das den neuen Umsatzsteueran­
wendungserlass ergänzt, ist in allen noch 
offenen Fällen anzuwenden und abrufbar 
unter www.hk24.de, Dokument- Nr. 84131

Fahrzeuglieferungs- 
Meldepflichtverordnung

Mit der zum 1. Juli 2010 in Kraft getretenen 
Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverord­
nung werden Unternehmer und private 
Fahrzeuglieferer, die nach dem 30. Juni 
2010 eine innergemeinschaftliche Lieferung 
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Um­
satzsteuer-Identifikationsnummer tätigen, 
nach § 2a Umsatzsteuergesetz verpflichtet, 
diese Lieferung dem Bundeszentralamt für 
Steuern bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
des Kalendervierteljahres, in dem die Liefe­
rung ausgeführt worden ist, zu melden. In­
formationen unter www.bzst.de

Die Ausgabe Januar 2011 der monatlichen 
Steuerinformationen unter www.hk24.de, 
Dokument-Nr. 83481, die Umsatzsteuerum-
rechnungskurse für Dezember 2010 unter 
Dokument-Nr. 56393

Artikel gratis per SMS unter Angabe FBXPP6 an 
die Handynummer 42444 (siehe auch Seite 72).
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